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ist eine vortreffliche Gelegenheit, um die
Bevölkerung für die Benachteiligung der
Frau in den verschiedensten Bereichen
zu sensibilisieren. Bitte unterstützen Sie
uns in unseren Bestrebungen. Machen Sie
auf unseren Verein und sein Organ, die
«Staatsbürgerin» aufmerksam und helfen
Sie mit, dass wir im Jahr der Frau den
Kreis unserer Mitglieder merklich ausdeh-
nen und die Bewusstseinsbildung fördern
können.

Frauenstimmrecht
Solange das Frauenstimm- und -Wahlrecht
in der Schweiz nicht auf allen Ebenen
vollumfänglich verwirklicht ist, kann die-
ses Thema nicht ad acta gelegt werden.
Und überraschenderweise werden in un-
serer Demokratie, in der alles von unten
nach oben wachsen soll, männliche Pri-
vilegien auf der untersten Stufe, auf der
kommunalen, oft am zähesten verteidigt.

Ein Nein, ein Ja und ein Vielleicht
Mit 20 gegen 6 Stimmen — und mit einer
Enthaltung — sprachen sich die Männer
der Unterengadiner Gemeinde Guarda ge-
gen die Einführung des Frauenstimmrechts
aus.
Der politischen Gleichberechtigung der
Frauen zugestimmt haben dagegen die
Männer von Trimmis und zwar mit 46 Ja
gegen 39 Nein.

Noch in einer dritten Bündner Gemeinde,
in Tiefenkastel, kam das Frauenstimmrecht
zur Sprache, nachdem von einem jungen
Stimmbürger eine initiative lanciert wor-
den ist. Die Gemeindeversammlung beant-
wortete die Eintretensfrage positiv und be-
stellte eine Kommission zur Ausarbeitung
der notwendigen Revision der Gemeinde-

Verfassung. Da noch weitere Verfassungs-
bestimmungen revisionsbedürftig sind,
wird der definitive Entscheid über das
Frauenstimmrecht im Rahmen einer Ab-
Stimmung über eine Partial- oder Total-
revision der Gemeindeverfassung fallen.

Frauen als Konjunkturpuffer
Seitdem das starke Wirtschaftswachstum
der letzten Jahre zum Stillstand gekommen
und von einer Rezession abgelöst worden
ist, mehren sich die Nachrichten von Be-
triebsschliessungen, Entlassungen, Ar-
beitszeit- und Lohnkürzungen. Und nicht
selten findet man Hinweise, dass von der-
artigen Massnahmen insbesondere die
Frauen getroffen werden.
Die Feldmühle AG in Rorschach, Verpak-
kungsprodukte und Chemiefasern, gab be-
kannt, dass 90 Frauen nur mehr reduziert
arbeiten können. Für verheiratete Zweitver-
dienerinnen beträgt die Reduktion maxi-
mal 50 Prozent, für ledige oder unterstüt-
zungspflichtige Mitarbeiterinnen maximal
20 Prozent. In den Emser Werken AG, mit
insgesamt 2100 Angestellten das grösste
Industrieunternehmen in Graubünden,
wurde eine Arbeitszeitverkürzung von
durchschnittlich zwei Tagen im Monat an-
geordnet, was eine Lohnreduktion von
acht bis zwölf Prozent zur Folge hat. Für
Frauen, deren Ehemänner voll arbeiten,
liegt die Reduktion bei 50 Prozent. Die
zum Landis + Gyr Konzern gehörende
Firma Sodeco-Saia kürzt Arbeitszeit und
Löhne der verheirateten Arbeitnehmerin-
nen zum Teil bis zu 50 Prozent, die der
übrigen Arbeitnehmer nur um rund 5,5 bis
7,5 Prozent.
Kurzarbeit für 55 verheiratete Frauen hat
auch die solothurnische Fabrik für Uhren-
rohrwerke Brac AG in Breitenbach für den
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Monat Februar angeordnet. In der Ziffer-
blattfabrik Flückiger & Co. in St-Immer
wurde auf den 1. April das ganze verhei-
ratete weibliche Personal — sofern es
für keine Kinder aufzukommen hat — ar-
beitslos, für das übrige Personal wurde
die Arbeitszeit zuerst um 10 Prozent, ab
1. Mai um 20 Prozent reduziert. Die Ze-
nith Time SA in Le Locle gibt ebenfalls
die Verkürzung der Arbeitszeit um 50 Pro-
zent für rund 60 verheiratete Frauen be-
kannt.

Nicht Leistung oder persönliche Tüchtig-
keit, nicht Arbeitseinsatz oder Dauer der
Betriebszugehörigkeit scheinen diese Fir-
men in ihren Entschlüssen beeinflusst zu
haben, sondern das Geschlecht. Die Krite-
rien für Entlassungen, Arbeitszeit- und
Lohnreduktion wurden voraussichtlich auch
nicht von diesen Unternehmen allein
aufgestellt. Solchen Massnahmen gehen
in der Regel Gespräche mit den Gewerk-
schatten voran. Es zeigt sich also erneut
— und jetzt besonders drastisch — wie
der geringe Organisationsgrad der Frauen,
ihre sehr begrenzte Einflussnahme auf die
Entscheide der Gewerkschaften, sich nach-
teilig für sie auswirkt.

Gewiss, jede Entlassung ist für den Be-
troffenen hart, aber so radikale Lösungen
wie Entlassungen und Lohnreduktionen
nach dem Geschlecht sind unmenschlich.
Der allfällige Einwand, von den Beschrän-
kungen würden in der Hauptsache Zweit-
verdienerinnen getroffen, ist unberechtigt,
denn er zementiert die traditionelle Rol-
lenzuteilung, die den Mann zum Ernährer
der Familie bestimmt und die Frau ins
Haus verweist. Auf die steigende Zahl je-
ner Ehepartner, die sich ihren Neigungen
entsprechend zu einer anderen Rollenver-
teilung bekennen, wird dabei keine Rück-
sieht genommen.

Wir werden die Entwicklung verfolgen und
bitten unsere Mitglieder und Leser, Fälle
von beruflicher Diskriminierung von
Frauen unserem Sekretariat (Neptunstrasse
88, 8032 Zürich) zu melden.

«Mit dem Jahr der Frau muss ferner die
Bereitschaft der Männer verbunden sein,
den Frauen auch in Zukunft jenen Platz
im Staat, in der Wirtschaft, im Bildungs-
und Fürsorgebereich, kurz in der Gesell-
schaft zu lassen, den wir ihnen im Zeit-
punkt fehlender Arbeitskräfte bereitwillig
eingeräumt haben.» Diese Worte wurden
von Bundesrat Dr. Hans Hürlimann an-
lässlich der Eröffnung des Frauenkongres-
ses in Bern ausgesprochen, aber offenbar
noch nicht überall gehört.
Es wird eine neue, bedeutungsvolle Auf-
gäbe der Frauenorganisationen sein, dar-
über zu wachen, dass solche Worte kein
leeres Lippenbekenntnis bleiben, sondern
in die Tat umgesetzt werden.

Kommt die Gleichberechtigung
im Bürgerrecht?
Im Januar hat das eidgenössische Justiz-
und Polizeidepartement Vorschläge für ei-
ne Revision des Bürgerrechts in der Fa-
milie in die Vernehmlassung geschickt.
Diese Revision würde die Gleichbehand-
lung der Ehegatten im Bürgerrecht brin-
gen und damit ein altes Postulat der
Frauenorganisationen verwirklichen.
Vorgesehen sind drei bedeutsame Neue-
rungen. Einmal würde die ausländische
Ehegattin eines Schweizers dem ausländi-
sehen Gatten einer Schweizerin gleichge-
stellt. Ebensowenig wie er würde sie mit
der Heirat automatisch das Schweizer Bür-
gerrecht erwerben. Dagegen hätten beide
die Möglichkeit einer erleichterten, unent-
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